





Dienstleistungsvertrag
Vertragsnummer XXXXX


Zwischen
Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, Ebertstraße 30, 45879 Gelsenkirchen
– im Folgenden Auftraggeber genannt –
und


XXX
– im Folgenden Auftragnehmer genannt –


wird folgender Vertrag geschlossen:

1. Vertragsgegenstand und Vergütung
1.1. Vertragsbezeichnung:
· Gestellung von Wachleuten für den Einsatz während der Freibadsaison im Sport-Paradies sowie über den Zeitraum der Sommerferien in unseren Hallenbädern Hallenbad Buer, Hallenbad Horst und Jahnbad
1.2. Die Leistungen des Auftragnehmers werden nach Aufwand gemäß Nummer 5.1 vergütet. Alle in diesem Vertrag genannten Euro-Beträge sind netto. Die zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültige Umsatzsteuer wird gesondert vergütet.
Der Auftraggeber geht davon aus, dass das SPORTPARADIES und die Bäder vom 01.06.2026 bis zum 30.05.2027 geöffnet sein werden. Der Auftraggeber teilt dem Auftragnehmer bis spätestens 30.04.2027 mit, ob die Option für die folgende Saison gezogen wird. Spätestes möglichstes Ende des Dienstleistungszeitraums ist somit der 31.05.2028. Eine Vergütungspflicht entsteht erst, wenn der Auftraggeber Leistungen abruft und der Auftragnehmer diese ordnungsgemäß erbringt. Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf eine Mindestbesetzung bzw. auf Abruf einer Mindestanzahl an Funktionen.
2. Vertragsbestandteile
2.1. Es gelten nacheinander als Vertragsbestandteile
· dieser Vertrag,
· die Leistungsbeschreibung (Anlage 2 zu diesem Vertrag),
· die Verpflichtung zum Datenschutz und zur Datensicherheit (Anlage 3 zu diesem Vertrag),
· Besondere Vertragsbedingungen Tariftreue und Vergabegesetz NRW für die Vergabe von Dienstleistungen (Anlage 4 zu diesem Vertrag),
· Allgemeine Einkaufbedingungen (AEB) des Auftraggebers, Stand 082025 (Anlage 5 zu diesem Vertrag),

2.2. Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist.
3. Art und Umfang der Dienstleistungen
Der Umfang der vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung. Sofern mit einem Vorlauf von 48 Stunden nichts anderes vereinbart wird. 
Bei jedem Einsatz eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin über sechs Stunden sind die Ruhepausen gemäß Arbeitszeitgesetz zu berücksichtigen. Bei einem Einsatz mehrerer Mitarbeiter/innen erfolgt keine gemeinsame Pause, sodass immer mindestens ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin im Einsatz ist.
Mit einem Vorlauf von 48 Stunden kann der Auftraggeber per Mail oder telefonisch beim Auftragnehmer zusätzliche Mitarbeiter bestellen oder bereits bestelltes Personal abbestellen.
Sicherheitsdienstleistungen für Veranstaltungen außerhalb der regulären Öffnungszeiten werden separat in Textform beauftragt. 


4. Ort der Dienstleistungen / Leistungszeitraum
Sport-Paradies, Hallenbad Gelsenkirchen-Buer, Hallenbad Gelsenkirchen-Horst und Freibad Jahnplatz. Die Adresse zu den einzelnen Bädern sind jeweils im Anhang 1 zur Leistungsbeschreibung aufgeführt.
5. Vergütung
5.1. Die Vergütung erfolgt nach tatsächlich erbrachten Stunden nach Vorlage eines Leistungsnachweises.
Wachdienst
	Leistungskategorie
	Preis je Stunde

	Stundensatz Wachmann
	XX,XX Euro


Zuschlagssätze für Wach- und Sicherheitsdienst
	Kategorie
	Prozentualer Zuschlag

	Sonntagszuschlag
	XX %

	Feiertagszuschlag
	XX %

	Nachtzuschlag
	XX %


Reisezeiten, Reise- und Nebenkosten werden nicht gesondert vergütet.
Bei Zusammentreffen der Voraussetzungen für die Zahlung verschiedener Zuschläge wird nur der jeweils höchste Zuschlag gezahlt.
Rechnungsstellung
Die Rechnungsstellung erfolgt kalendermonatlich nachträglich. Der Auftragnehmer gibt auf seinen Rechnungen die Vertragsnummer XXX an. Der Auftraggeber leistet die Zahlungen innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungseingang.


5.2. Tarifanpassungen
Im Falle des Inkrafttretens tariflicher Lohnänderungen sowie bei Änderung der gesetzlichen Sozialaufwendungen / gesetzlichen Krankenversicherung können beide Vertragsparteien innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten vorgenannter Änderungen einen schriftlichen Antrag auf Anpassung der vereinbarten Preise und Stundensätze bei der anderen Vertragspartei stellen. Eine Verständigung über die Anpassung tritt frühestens zu Beginn des auf den Antrag folgenden Monats in Kraft. Kommt eine Einigung nicht zustande, können beide Vertragspartner mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende kündigen. Bis zu diesem Zeitpunkt gelten die verbindlich vereinbarten Preise.
6. Verantwortliche Ansprechpartner
Auftraggeber:		Frank Hansch und Dustin Strelow
Auftragnehmer:		XXX
7. Vertragslaufzeit und Kündigung
Der Vertrag tritt am 01.06.2026 in Kraft und endet am 31.05.2027, ohne dass es einer gesonderten Kündigung bedarf. Die ersten sechs Monate ab Vertragsbeginn gelten als Probezeit. Während dieser Zeit kann der AG den Vertrag ohne Angabe von Gründen und mit einer Frist von 14 Tagen  jeweils zum Monatsende schriftlich kündigen. Die bis dahin erbrachten Leistungen sind nach den Vertragspreisen abzurechnen. Darüber hinausgehende Ansprüche des AN bestehen nicht. Der AN räumt dem AG die Option auf maximale einmalige Verlängerung des Vertrages um ein Jahr ein. Macht der AG von der Option Gebrauch, endet der Vertrag automatisch spätestens mit Ablauf der festgelegten Verlängerungsoption, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Der AG muss die Option spätestens einen Monate vor Beendigung des Vertrages schriftlich in Anspruch nehmen.
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt vorbehalten. Ein wichtiger Kündigungsgrund ist für den Auftraggeber insbesondere gegeben,
· wenn der Auftragnehmer trotz schriftlicher Mahnung und Nachfristsetzung seine Leistungen nicht ordnungsgemäß erbringt oder
· wenn von dem Auftragnehmer oder einem Gläubiger des Auftragnehmers das Insolvenzverfahren bzw. ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt ist, ein solches Verfahren eröffnet oder dessen Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird.
Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.
8. Sonstige Vereinbarungen
8.1. Gerichtstand und Erfüllungsort ist Gelsenkirchen.
8.2. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform.
8.3. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein bzw. werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Eine unwirksame Bestimmung wird durch eine Regelung ersetzt, die dem Sinn der zu ersetzenden Bestimmung im Rahmen des rechtlich Möglichen am nächsten kommt. Gleiches gilt im Falle einer Regelungslücke im Vertrag.


XXX		Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

XXX, 		Gelsenkirchen, 		
Ort, Datum		Ort, Datum


				
Unterschrift(en)		Unterschrift(en)

		ppa. Mensing	         i. V. Hegemann
Name(n) in Druckschrift		Name(n) in Druckschrift
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